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Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB „Alter Schulweg“ 
Fl.-Nr. 91, Gmkg. Pettensiedel, Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim 

 
Sachverhalt: 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 22.10.2019 die Einbeziehung einer 
Außenbereichsfläche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Pettensiedel, Gmkg. 
Pettensiedel (Einbeziehungssatzung) gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.3 BauGB beschlossen. 
 
Durch die Einbeziehungssatzung soll auf dem Grundstück Fl.-Nr. 91, Gemarkung Pettensiedel 
ein Baurecht zur Errichtung eines Einfamilienhauses geschaffen werden. 
 
Der Geltungsbereich umfasst die ca. 495 m² Flurstücksnummer 91 der Gemarkung 
Pettensiedel und wird wie folgt umgrenzt: 
 
- im Norden durch ein Biotop 
- im Westen durch vorhandene Bebauung bzw. deren Gartenfläche 
- im Süden und Osten durch die Gemeindeverbindungsstraße (GVS) „Alter Schulweg“ 
 
Der Geltungsbereich ist im beiliegenden Lageplan dargestellt (o.M.) 

 
 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB fanden vom 16.08.2021 bis einschließlich 20.09.2021 statt. 
 
Bekanntmachung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V. m. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 28.04.2026 die im Rahmen der 
Verfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangen Stellungnahmen zur 
Kenntnis genommen, entsprechende Abwägungsbeschlüsse gefasst und den Entwurf der 
Einbeziehungssatzung „Alter Schulweg“ Fl.-Nr. 91 Gemarkung Pettensiedel in der Fassung 
vom 28.04.2026 gebilligt. 
Durch die Abwägungsbeschlüsse wurden erhebliche Änderungen der zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen und der Begründung veranlasst. 
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Aus diesem Grund hat der Bau- und Umweltausschuss beschlossen, eine erneute Beteiligung 
gem. § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V. m. § 3 Abs. 2 BauGB (erneute öffentliche 
Auslegung) und § 4 Abs. 2 BauGB (erneute Behördenbeteiligung) durchzuführen. 
 
Der Entwurf der Einbeziehungssatzung „Alter Schulweg“ Fl.-Nr. 91 Gemarkung Pettensiedel 
und die Begründung, jeweils in der Fassung vom 28.04.2026 und der Hydraulische Nachweis 
des Egelseebaches sind für die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit in der Zeit  
 

vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 24. Juni 2026 
 
im Internet veröffentlicht und auf der Homepage des Marktes Igensdorf unter folgendem Link 
online/digital einsehbar/zugänglich: https://www.igensdorf.de/Aktuelles/ 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, 
- dass Stellungnahmen während der Dauer der vorgenannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden können, 
- dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf 

anderem Wege abgegeben werden können, 
- dass die vorgenannten Planunterlagen zusätzlich auch im Rathaus des Marktes Igensdorf, 

Bürgermeister-Zeiß-Platz 1, 91338 Igensdorf zu den allgemein bekannten Dienst-/ 
Öffnungszeiten öffentlich ausliegen, öffentlich zugänglich sind und dort in Papierform 
eingesehen werden können. 

- Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Bebauungsplanänderung 
nicht von Bedeutung ist. 

 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
Markt Igensdorf, den ……………. 
 
 
Edmund Ulm, 
Erster Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Satzung: 
www.igensdorf.de/amtsblatt, 07.05.2026 
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Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung) 

 
 
Der Markt Igensdorf erlässt aufgrund der Art.20 a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 
Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. 
S. 637) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Zusammensetzung des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat besteht aus dem ersten Bürgermeister (§ 4) und 20 ehrenamtlichen 
Mitgliedern. 
 

§ 2 
 

Ausschüsse 
 
(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende 
ständige Ausschüsse: 
 
a) den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 7 

ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern, 
b) den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 7 ehrenamtlichen 

Gemeinderatsmitgliedern, 
c) den Kultur- und Familienausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 7  

ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern, 
d) den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 7 Mitgliedern des Gemeinderats.  
 
(2) 1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis c genannten Ausschüssen führt der erste 
Bürgermeister, einer seiner Stellvertreter oder ein vom ersten Bürgermeister bestimmtes 
Gemeinderatsmitglied. 2Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom 
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied. 
 
(3) 1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäftsordnung dies vorsieht und der 
Gemeinderat selbst zur Entscheidung zuständig ist. 2Im Übrigen beschließen sie anstelle des 
Gemeinderats (beschließende Ausschüsse).  
 
(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der Geschäftsordnung, 
soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.  
 

§ 3 
 

Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder; 
Entschädigung; Ortssprecher 

 

(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner 
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Ausschüsse. 2Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen 
werden.  
 
(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als 
Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30 € für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen des Gemeinderats oder eines Ausschusses.  
 
(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen aufgrund der notwendigen Teilnahme an 
Sitzungen entstandenen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 20 € je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 
3Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein 
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 20 € je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine 
notwendige Betreuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen 
Gemeinderatsmitgliedern lebenden 
 
a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, oder 
c) Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festgestelltem Pflegegrad 
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) 
 
werden bis zu einem Höchstbetrag von 20 € für jede volle Stunde der Sitzungsdauer 
ersetzt; für Personen, denen eine Entschädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, 
soweit die erstattungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen. 
5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit 
Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen 
Reisekostengesetzes.  
 
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für Ortssprecherinnen und Ortssprecher entsprechend.  
 
 

§ 4 
 

Erste Bürgermeisterin / Erster Bürgermeister 
 
Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.  
 

§ 5 
 

Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
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Die / Der zweite / dritte Bürgermeisterin / Bürgermeister ist Ehrenbeamtin / 
Ehrenbeamter. 
 
 

§ 6 
 

Inkrafttreten 
 
1Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 
14.05.2020 außer Kraft.  
 
 

Igensdorf, 06.05.2026 
(Ort, Datum) 

 
 
 

(Edmund Ulm, Erster Bürgermeister) 
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